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Beschluss:

Der Stellungnahme der Stadt Braunschweig im Rahmen des erganzenden formlichen
Beteiligungsverfahrens zur Anderung und Erganzung des Landesraumordnungsprogramms
Niedersachsen (LROP) wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Anlass

Im Arbeitskreis Regionalentwicklung beim Regionalverband GroRraum Braunschweig wurde
im Zusammenhang mit den Stellungnahmen des Regionalverbandes und der
Verbandsglieder zur Anderung des LROP Uber das noch ungeklarte Thema ,Zwischenlager-
Standortsuche fir die radioaktiven Abfalle aus der Schachtanlage Asse 11 gesprochen. Auch
der neue LROP-Entwurf enthalt keinerlei Aussage zu der Thematik. Der Landkreis
Wolfenbittel hat daher die Bitte geaulert, in den Stellungnahmen des Regionalverbandes
sowie aller Verbandsglieder aus Solidaritatsgriinden einen Passus zu erganzen, der das
Land Niedersachsen auffordert, sich mit dem Thema auf Ebene der Raumordnung
auseinanderzusetzen, da es mindestens Uberregionale, wenn nicht sogar
l&nderubergreifende bis bundesweite Bedeutung habe.

Sachstand

Da dieses Thema die gesamte Region betrifft, haben sich die Verbandsglieder im
Arbeitskreis Regionalentwicklung aus Grinden der Solidaritat grundsatzlich dafur
ausgesprochen, einen entsprechenden, regional grob abgestimmten Passus in ihre
Stellungnahmen zum LROP-Entwurf aufzunehmen. Die Stadt Braunschweig wurde gebeten,
ebenfalls zu prifen, ob noch eine Mdglichkeit bestehe, einen entsprechenden Passus in die
bereits finalisierte gesamtstadtische Stellungnahme zu integrieren, so dass die Region mit
der Forderung moglichst geschlossen zusammensteht.

Der Landkreis Wolfenbittel und der Regionalverband haben zwei Textentwirfe als Muster
zur Kenntnis und weiteren Verwendung tbersandt, die nach den kommunalen Vorstellungen
angepasst werden kénnen.

Vorschlag fur einen Passus zur Erganzung der Stellungnahme der Stadt Braunschweig
Die Verwaltung hat die beiden Entwtirfe zur Orientierung genutzt und daraus den folgenden
Textvorschlag entwickelt, der auf Seite 7 der Stellungnahme erganzt wurde:




wErganzender Hinweis zu Abschnitt 4.3 ,,Sonstige Standort- und
Flachenanforderungen*

In die Schachtanlage Asse Il wurden zwischen 1967 und 1978 ca. 126.000 Fasser mit
uberwiegend schwach- und mittelradioaktiven Abfallen zu Forschungszwecken eingelagert.

Aufgrund der Instabilitdt des Bergwerks und des gesamten Hohenzuges Asse wurde 2013
mit der Aufnahme des § 57b in das Atomgesetz (sog. Lex Asse) die unverzigliche
Stilllegung der Schachtanlage inklusive der Riickholung der darin gelagerten radioaktiven
Abfalle bundesgesetzlich festgeschrieben. Das Land Niedersachsen, vertreten durch das
Niedersachsische Umweltministerium, hat den Rickholungsprozess begleitet und
unterstitzt. Es handelt sich somit um ein Projekt von nationaler Bedeutung und Tragweite.

Die landes- und bundesweite Bedeutung der Riickholung der radioaktiven Abfalle aus der
Schachtanlage Asse |l erfordert eine raumordnerische Auseinandersetzung der
Landesplanung generell und speziell auf der Ebene des LROP mit der Thematik.*

Die Verwaltung empfiehlt eine Zustimmung zur Stellungnahme der Stadt Braunschweig in
der um einen Passus zur Schachtanlage Asse Il erganzten Fassung, um sich gegeniber
dem Land Niedersachsen mit dem Landkreis Wolfenbuttel solidarisch zu zeigen.

Leuer

Anlagen:

Anlage 1: Stellungnahme der Stadt Braunschweig (inkl. Anhangen) im erganzenden
formlichen Beteiligungsverfahren zum Entwurf einer Anderung und Erganzung des
Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP)
in der Fassung vom 24.01.2022

Anlage 2: Ubersicht Uber die wesentlichen Anderungsbereiche des LROP-Entwurfs
in der Fassung vom 17.01.2022 (siehe auch Ursprungsvorlage 22-17791)



Stadt Braunschweig 24.01.2022
Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Anlage 1

Stellungnahme der Stadt Braunschweig zur Anderung und Erginzung des
Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP)
im zweiten Beteiligungsverfahren gemaR § 9 Abs. 3 ROG

Mit dem Uberarbeiteten Entwurf der Anderung und Ergénzung des Landesraumordnungspro-
grammes beabsichtigt das Land Niedersachsen, die Ziele und Grundsatze der Raumordnung
und Landesplanung zu aktualisieren. Die Stadt Braunschweig nimmt zu dem Uberarbeiteten
Entwurf einer Verordnung zur Anderung des LROP (Stand: Dez. 2021) nebst Uiberarbeiteter
Anlagen, zugehoriger Begrindung und Umweltbericht im Rahmen des erganzenden férmli-
chen Beteiligungsverfahrens gemal § 9 Abs. 3 ROG wie folgt Stellung:

Zu Abschnitt 3.1.5 , Kulturelles Sachgut, Kulturlandschaften‘, Ausweisung von histori-
schen Siedlungsbereichen

Die Ausweisung von historischen Siedlungsbereichen im Landes-Raumordnungsprogramm
Niedersachsen (LROP) als Kulturelles Sachgut, HK (Historische Kulturlandschaft) wird von
der Stadt Braunschweig begriudt. Mit Stellungnahme vom 18.02.2021 hat die Stadt Braun-
schweig im ersten Beteiligungsverfahren darum gebeten, zu prifen, ob drei kulturhistorisch
wertvolle und schitzenswerte Gebiete aus Braunschweig in die Liste der Kulturellen Sachgu-
ter aufgenommen werden kdnnen. Die Liste wurde im Uberarbeiteten Entwurf erweitert. Be-
dauerlicherweise wurde jedoch keines der Gebiete aus Braunschweig ergdnzend aufgenom-
men. Eine nachvollziehbare Begrindung oder Abwagung zu dieser Entscheidung ist nicht
bekannt. Aus diesem Grund halt die Stadt Braunschweig in diesem Punkt ihre Stellung-
nahme vom 18.02.2021 aufrecht und bittet erneut, um Aufnahme der nachfolgend beschrie-
benen Stadtgebiete in das LROP. Eine exakte parzellenscharfe Abgrenzung bzw. Kenn-
zeichnung dieser Bereiche erscheint aufgrund des Maflistabs des LROP (M 1:500.000) nicht
zielfihrend. Es wird daher eine eher abstrahierende Darstellung empfohlen. Eine genauere
Kennzeichnung kann sich bei Bedarf im Weiteren nach den konkreten, rechtlich bestehen-
den Festsetzungen richten, die zu den Gebieten vorliegen.

Zwei Ubersichtskarten mit Darstellung der ungeféhren raumlichen Lage und Abgrenzung der
drei Gebiete werden dieser Stellungnahme als Anlage 1 und 2 beigefligt:

¢ Anlage 1: Stadtkarte mit Kennzeichnung der von der Stadt Braunschweig vorgeschla-
genen Historischen Kulturlandschaften HK fir das LROP im Maf3stab 1:25.000

e Anlage 2: Vorschlag zur Ubertragung der Historischen Kulturlandschaften HK in der
Stadt Braunschweig in die Kartierung des LROP (M 1:500.000)

Klosterbezirk Riddagshausen

In einem Sumpfgebiet im Osten der Stadt Braunschweig wurde 1145 von Zisterziensermon-
chen der Abtei Amelungsborn ein Tochterkloster gegriindet. 1147 wurde es papstlich besta-
tigt. Die heutige Klosterkirche wurde 1275 geweiht. Das Kloster gewann rasch an wirtschaftli-
cher Bedeutung. Im Auftrag der Ménche wurden auch 28 Teiche u.a. zur Fischzucht ange-
legt, von denen heute noch 11 existieren.

Nach der Reformation wurde der Konvent als protestantische Klosterschule und Predigerse-
minar weitergefihrt. Mit der Sakularisation Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Kloster
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eine landwirtschaftliche Doméane. Die Konventsgebaude verfielen und wurden abgebrochen.
Die ehemalige Klosterkirche wurde erhalten und blieb auch von Kriegsschaden im Zweiten
Weltkrieg weitgehend verschont. In den 1980er-Jahren wurde in der ehemaligen Domane
eine Managementschule eingerichtet.

Seit dem 19. Jahrhundert setzten sich Braunschweiger Personlichkeiten insbesondere fir
den Erhalt der Teichgebiete in ihrer natlrlichen Form ein. 1936 wurden diese zum Natur-
schutzgebiet erklart und 1962 zum Europareservat erhoben. Sie werden teilweise heute
noch bewirtschaftet und dienen wie historisch begriindet der Fischwirtschaft.

Riddagshausen, sein Klosterbezirk und das angrenzende Naturschutzgebiet mit den Teichen
sind in Braunschweig ein auRerordentlich beliebtes Ausflugs- und Naherholungsziel.

Der gesamte Klosterbezirk Riddagshausen wurde 1963 in der Braunschweiger Denkmal-
schutzsatzung als schutzwiirdig ausgewiesen und 1989 wegen seiner geschichtlichen,
kinstlerischen und stadtebaulichen Bedeutung als Gruppe baulicher Anlagen in das Ver-
zeichnis der Kulturdenkmale nach dem Niedersachsischen Denkmalschutzgesetz eingetra-
gen. Zur Gruppe zahlen der von einer hohen Bruchsteinmauer umschlossene Bezirk des
ehemaligen Zisterzienser-Klosters und des Klosterguts mit Kirche, Torhaus, Kapelle, Guts-
hof, Nebengebauden, Park, Garten und Mauereinfriedungen sowie die norddstlich und std-
Ostlich anschlieRenden Teiche.

Anhand der Kartierung der Denkmalgruppe im Fachinformationssystem der Niedersachsi-
schen Denkmalpflege kann der Bereich dieser Historischen Kulturlandschaft nachvollzogen
werden.

Der Stadt Braunschweig ist bewusst, dass sich die flachenhafte Darstellung als Historische
Kulturlandschaft (HK) insbesondere im Bereich der Klosterteiche (Kreuzteich, Mittelteich und
Schapenbruchteich) mit der Schutzgebietsflache ,NSG BR1 Riddagshausen® liberschneidet
und somit auch mit der Vorrangflache fur Natur- und Landschaft im LROP. Aus naturschutz-
fachlicher Sicht wird eine Uberlagerung als unschédlich eingestuft, soweit daraus faktisch
keine Widerspriiche zu der geltenden NSG-Verordnung sowie den aktuellen Nutzungen ent-
stehen.

Wallring

Der Wallring rund um die Braunschweiger Altstadt ist eine stadtebauliche Anlage von histori-
scher, kultureller, baukinstlerischer und 6kologischer Bedeutung. Entstanden ist er aus den
aus Graben, Bastionen und Ravelins der ehemaligen barocken Festungsanlagen sowie dem
vorgelagerten Glacis, wie sie von 1692 bis 1741 angelegt worden waren. Die Oker, die in
zwei Armen aufgeteilt und der abgewinkelten Bastionsform folgend als Umflut um die Stadt
herumgeleitet wurde, war wesentlicher Teil davon.

Als dieser bis zu 200 m breite Verteidigungsgurtel aus militartechnischer Sicht nicht mehr er-
forderlich erschien, wurde 1769 beschlossen, ihn zurtickzubauen. Teile wurden an wohlha-
bende Birger als Grundstlicke veraulRert, andere zunachst als Weideland und zur Nutzholz-
anpflanzung genutzt. Zwischen 1802 und 1831 folgte dann unter Leitung des Baumeisters
Peter Joseph Krahe die Umgestaltung zu der heute noch bestehenden Abfolge von Prome-
naden und Parks. Integriert wurden kleine Platzanlagen an Kreuzungspunkten und neuge-
schaffene Torhduser an den Stadteingangen. Parallele Graben wurden zum Teil verfillt, die
winklig verlaufende Okerumflut blieb erhalten.

Trotz einiger Eingriffe, die nach dem 2. Weltkrieg aus verkehrlichen Griinden erfolgten, ist
der Wallring um die Altstadt in wesentlichen Teilen noch heute als breiter, griiner Gurtel vor-
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handen und kann mit seiner weitgehend erhaltenen Form und Gr6Re als einzigartig in Nie-
dersachsen angesehen werden. Bundesweit gibt es nur wenige vergleichbare Anlagen. Dem
Bereich kommt heute eine sehr hohe bioklimatische Bedeutung als Ausgleichsraum fiir das
innerstadtische Gebiet zu. Fur die Braunschweiger Birgerinnen und Birger hat er zudem ei-
nen hohen Wert als innerstadtisches Freizeit- und Naherholungsangebot und als Radver-
kehrsverbindung, den es zu schitzen und zu erhalten gilt.

Bereits 1951 erlie3 die Stadt Braunschweig eine erste Wallringsatzung, und die Braun-
schweiger Denkmalschutzsatzung von 1963 erfasste viele der Bestandteile des Wallrings als
schutzwirdig.

Mit der Inventarisierung der Kulturdenkmale durch das Land Niedersachsen 1989 wurden
dann sowohl die Okerumflut, als auch die aus den Bastionen gestalteten Parks, alle prome-
nadenartig geplanten WallstralRen mit ihren Platzen und Stadteingangen, sowie wichtige ein-
gefugte Kulturbauten (u.a. Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Staatstheater, Stadtische Mu-
seum) und eine hohe Zahl von Villen- und Wohnhausbauten des gesamten 19. Jahrhunderts
in diesem Bereich als Kulturdenkmale nach dem Niedersachsischen Denkmalschutzgesetz
(NDSchG) eingetragen.

StraRenneugestaltungen, die den Bereich des Wallrings tangieren oder kreuzen, werden seit
Jahrzehnten immer auch genutzt, um den historischen Charakter gemaf der Kraheschen
Wallringplanung zu verdeutlichen.

Zwischen 2011 und 2015 wurden mit den neu aufgestellten Bebauungsplanen IN 215, IN
234 und IN 235 etwa 90% des Wallrings bauleitplanerisch erfasst und mit weitgehenden 6rtli-
chen Bauvorschriften zum Erhalt der historischen, kulturellen, bauktinstlerischen und 6kolo-
gischen Bedeutung belegt. FlUr den verbliebenen, bislang nicht bauleitplanerisch geregelten
Abschnitt im Stiden des Wallrings, der unter anderem durch den Standort des ehemaligen
Braunschweiger Kopfbahnhofs, aber auch durch eine auf Peter Joseph Krahe zurtickge-
hende Parkanlage und bedeutende Villen aus dem 19. Jahrhundert gepragt ist, sind ver-
schiedene Planungen eingeleitet, die auf eine Verbesserung des Wallringcharakters hinzie-
len.

Seine gebietsmafige Eingrenzung kann Uber die nach dem Niedersachsischen Denkmal-
schutzgesetz festgelegten Denkmale und Denkmalgruppen vollzogen werden.

Traditionsinseln

In der Wiederaufbaudiskussion nach dem Zweiten Weltkrieg wurde (nicht nur in Braun-
schweig) geplant, im Sinne einer Erinnerung an die Vorkriegssituation historisch besonders
bedeutende Bereiche wiederherzustellen, und von der Zerstérung verschonte Quartiere zu
erhalten. Daflir wurden beschadigte Baudenkmale vornehmlich in ihnrem AuReren rekonstru-
iert, sowie anderweitige historischen Bausubstanz hinzugefiigt und angepasste Neubauar-
chitektur erganzt. In Braunschweig pragte sich dafir der Begriff Traditionsinseln ein. Gemeint
war damit auch die bewusste Abgrenzung dieser komprimierten Denkmalbestande gegen-
Uber der in modernem Stil aufzubauenden, Ubrigen Innenstadt.

Fanf Traditionsinseln mit unterschiedlichen Erhaltungszustanden und jeweils einer dazuge-
horenden Stadtkirche, wurden benannt:

- Burgplatz mit Dom St. Blasii

- Altstadtmarkt mit St. Martini

- Magniviertel mit St. Magni

- Agidienviertel mit St. Agidien

- Michaelisviertel mit St. Michaelis
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Die ausgesuchten Bereiche wurden in der Folge stadtplanerisch mit besonderem Augenmerk
behandelt und gestaltet.

1963 wurden die funf Traditionsinseln als schutzwirdig in die damalige Braunschweiger
Denkmalschutzsatzung ubernommen. Im heute gultigen Verzeichnis der Kulturdenkmale
nach dem Niedersachsischen Denkmalschutzgesetz sind sie durch eine hohe Dichte an
denkmalgeschutzten Gebauden und eingetragenen Denkmalgruppen identifizierbar, so dass
im Weiteren auch eine Eingrenzung vorgenommen werden kann.

Sollte dem Wunsch der Stadt Braunschweig auch im erneuten Beteiligungsverfahren nicht
entsprochen werden, bittet die Stadt Braunschweig um Darlegung der Grinde, warum eine
Aufnahme in das LROP nicht analog zu den bereits aufgenommenen historischen Sachgu-
tern HK 49 (Loccumer Klosterlandschaft), HK 70 (Niemetal mit Kloster Burfelde) sowie HK
104 ff. (Historische Altstadte z.T. mit Wallanlagen Lineburg, Celle, Wolfenblttel, Hameln,
Hann. Minden, Helmstedt, Duderstadt, Einbeck) erfolgen kann.

Zu Abschnitt 3.2.1 ,Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei“

Die Einflihrung von Vorranggebieten Wald wird zur Kenntnis genommen und grundsatzlich
begriifdt. Es wird jedoch kritisch gesehen, dass die mit der Festlegung der Vorranggebiete
Wald in Abschnitt 4.2.1 explizit benannten Ausschlussgebiete fiir die Windenergienutzung
(v.a. auch historisch alte Waldstandorte) aus dem ersten Beteiligungsentwurf und die expli-
zite Nennung von Ausnahmeregelungen der Waldumwandlung in diesen Gebieten auf
Ebene des LROP zugunsten eines absehbar steigenden Flachenbedarfs flr die Errichtung
von grof¥flachigen Solar- und Windenergieanlagen herausgenommen wurden. Daher wird die
Wiederaufnahme von Ausschlussgebieten fiir die Windenergienutzung in Wald empfohlen
(siehe Hinweis zu Abschnitt 4.2.1), um besonders schiitzenswerte Waldbereiche vorbeugend
als potenzielle Standorte flir Windenergieanlagen auszunehmen. Es wird dazu auch auf die
besonderen Anforderungen der waldrechtlichen Kompensation und die Problematik der Be-
reitstellung von nach Lage und GréRRe geeigneten Kompensationsflachen hingewiesen.

Zu Abschnitt 3.2.2 ,,Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung*

Die Stadt Braunschweig begriiRt, dass im Uberarbeiteten LROP-Entwurf entgegen der allge-
meinen Planungsabsichten aus dem Jahr 2019 weiterhin auf die Festlegung der beiden Ol-
schieferlagerstatten nérdlich von Hondelage und Wendhausen sowie zwischen Flechtorf und
Schandelah als Vorranggebiete Rohstoffsicherung in der Zeichnerischen Darstellung ver-
Zichtet wurde.

AuRerst positiv bewertet wird, dass die textlich im rechtsverbindlichen LROP 2017 formulier-
ten Ziele der Raumordnung in Bezug auf die Olschieferlagerstatten im GroRraum Braun-
schweig im vorliegenden Beteiligungsentwurf ebenfalls angepasst wurden. Die erganzend
aufgenommenen Vorbehalte zur Inanspruchnahme der Lagerstatten entsprechen dem mit
dem Regionalverband Grofiraum Braunschweig auch im Namen der Stadt Braunschweig
vereinbarten Kompromiss und werden daher ausdricklich begrift.

Zu Abschnitt 4.1.2 ,,Schienenverkehr, offentlicher Personennahverkehr, Fahrradver-
kehr

Grundsatzlich begrift die Stadt Braunschweig die mit dieser Anderung des LROP aufge-
nommene Maoglichkeit der raumordnerischen Sicherung stillgelegter Eisenbahnstrecken in
den Regionalen Raumordnungsprogrammen. Die Aufnahme eines Teils der aktuell fir den
Personenverkehr stillgelegten Bahnstrecke nach Wendeburg/Harvesse als Vorranggebiet
sonstige Eisenbahnstrecke wird ausdricklich begriiRt. Der vorgebrachten Empfehlung aus
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der Stellungnahme zum ersten Beteiligungsentwurf vom 18.02.2021 wurde jedoch nicht ent-
sprochen. Es wird daher erneut empfohlen, die gesamte Strecke bis (derzeit) Harvesse in die
Vorranggebietsfestlegung des LROP sowohl in der Zeichnerischen als auch in der Beschrei-
benden Darstellung aufzunehmen und nicht an der Stadtgrenze von Braunschweig abrei3en
zu lassen (vgl. auch Aufnahme der NE-Bahn im Bereich Salzgitter). Positiv bewertet wird zu-
dem, dass die Eisenbahnstrecke Braunschweig Hauptbahnhof — Braunschweig RAUA mit
dem Uberarbeiteten zweiten Beteiligungsentwurf flir eine Elektrifizierung vorbereitet werden
soll.

Es wird erneut darum gebeten, die folgende Eisenbahnstrecke fiir eine potenzielle Reaktivie-
rung/Neubau als Vorranggebiet sonstige Eisenbahnstrecke ebenfalls aufzunehmen: Schép-
penstedt — (nicht Gber Jerxheim wie vor der Stilllegung) — Schéningen — Bliddenstedt —
Helmstedt. Mit dieser Strecke wird auch die Umlandverbindung im SPNV zwischen Braun-
schweig und der Region gestarkt mit dem Ziel, mehr Fahrgaste fir den SPNV zu gewinnen.

Weiter wird wiederholt darum gebeten, die Bahnstrecke zum Hafen Braunschweig ergan-
zend aufzunehmen, da der Hafen (analog Hafen Salzgitter) als Umschlag fiir den Kombinier-
ten Verkehr dient und hier sogar trimodal angebunden ist.

Mit groRem Bedauern wird zur Kenntnis genommen, dass eine Verlangerung der Bahnstre-
cke von Braunschweig (Uber z.B. Wolfsburg und Liineburg) in Richtung Norden/Hamburg als
zusatzliche Hafenhinterlandanbindung und als wesentliche Verbesserung der Erreichbarkeit
der Region Braunschweig erneut nicht in die Uberarbeitung des LROP aufgenommen wurde.
Die Aufnahme und der damit zusammenhangende Ausbau dieser wichtigen Eisenbahnstre-
cke hatte nicht zuletzt groRe Bedeutung flir den Gberregionalen Gulterverkehr und wurde von
Seiten der Stadt Braunschweig in zahlreichen Beteiligungsverfahren bereits mehrfach vorge-
schlagen und eingefordert. Die Stadt Braunschweig halt diese Forderung aus ihrer Stellung-
nahme vom 18.02.2021 mit der vorliegenden Stellungnahme aufrecht und verknupft sie wei-
terhin mit einer Forderung nach einer besseren und direkten Verbindung der Region Braun-
schweig/Wolfsburg/Salzgitter mit der Metropolregion Hamburg.

Im Beteiligungsverfahren 2015 lautete die Erlauterung zu dieser Forderung in der Abwagung,
dass zur Verbesserung der Hinterlandanbindung Hamburgs nach Niedersachsen vom Land
Niedersachsen das Dialogforum Schiene Nord durchgefiihrt wurde, das in einer Empfehlung
(Alpha E) mindete. Das Ergebnis wurde in den Aufstellungsprozess des Bundesverkehrs-
wegeplans aufgenommen. Insofern wurde von Seiten des Landes damals kein Anlass fir
eine zusatzliche Trasse in diesem Raum gesehen. Den Argumenten der Stadt im Hinblick
auf die Hafenhinterlandanbindung und der besseren Erreichbarkeit der Region im Schienen-
verkehr wurde somit nicht gefolgt.

Die Stadt Braunschweig bewertet diese Einschatzung dahingehend, dass die im Dialogforum
Schiene Nord gefundene Lésung nicht die schienenverkehrlichen Belange der Stadt und Re-
gion Braunschweig berlcksichtigt. Diese Belange des Oberzentrums und der Region Braun-
schweig stellen aus Sicht der Stadt Braunschweig sehr wohl einen Anlass fur eine zuséatzli-
che Trasse dar. Der Entwurf des Bundesverkehrswegeplans macht zudem deutlich, dass
auch mit Realisierung der Hafenhinterlandanbindung Alpha E der bestehende Engpass auf
der Bahnstrecke Braunschweig-Hannover nicht beseitigt werden kann. Dort wirde im Ziel-
netz des Bundesverkehrswegeplanes der dann bundesweit langste Engpass im Schienen-
netz verbleiben. (Entwurf BVWP Marz 2016, Abbildung 8, Engpassanalyse Schiene — Ziel-
netz).

Die Forderung nach einer zusatzlichen Hafenhinterlandverbindung begriindet die Stadt
Braunschweig folgendermalen:
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Die Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie die Landkreise Gifhorn, Go-
slar, Helmstedt, Peine und Wolfenbuttel mit ihnren Mittelzentren haben sowohl im Schienen-
personen- wie auch im Schienenguiterverkehr ein groRes Verkehrsaufkommen. Dennoch ist
der Raum Braunschweig - Wolfsburg - Salzgitter nicht nur im Fernstraennetz, sondern auch
im Schienennetz in Richtung Norden denkbar schlecht angebunden. Es fehlt eine leistungs-
fahige Verbindung in die benachbarte Metropolregion Hamburg und in die Bereiche Uelzen
und Lineburg. Fahrgaste des Schienenfernverkehrs aus unserem Raum miissen heute bei
einer Fahrt Richtung Norden stets den zeitraubenden umstandlichen Weg Uber Hannover mit
zusatzlichem Umsteigen nehmen. Auch der Guterverkehr in die oder aus der Region muss
immer diese Umwege fahren. Dies ist nur aus der Nachkriegsentwicklung und der Lage ent-
lang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zu erklaren. Vor diesem Hintergrund ware es
fur die Region und flr die Hafen von grof3em Vorteil, wenn neben dem Lickenschluss der A
39 eine ahnlich gefiihrte Eisenbahn-Neu-/Ausbaustrecke als Hafenhinterlandverbindung
etwa im Zuge Hamburg - Lineburg - Uelzen - Vorsfelde - Wolfsburg - Braunschweig — Salz-
gitter/Hildesheim - Géttingen (- Stiddeutschland) entstehen wiirde. Mit Neu-/Ausbaustrecken
von begrenzter Lange und einigen Ausbaumaflnahmen kénnte eine Hafenhinterlandverbin-
dung unter Entlastung des Knotens Hannover und unter Dreifach-Biindelung von Verkehrs-
wegen erreicht werden: Elbe-Seiten-Kanal - A 39 - Eisenbahnstrecke. Die Region wirde
gleichzeitig die bisher fehlende leistungsfahige und schnelle Schienenverbindung zur Metro-
polregion Hamburg erhalten. Dies wurde fiir die an der Strecke liegenden Stadte auch die
Méglichkeit eréffnen, in den hochwertigen Schienenpersonenfernverkehr in Nord-Sid-Rich-
tung eingebunden zu werden. Gleichzeitig wirde sich die Schienenanbindung fir die Volks-
wagen AG, den groéfdten Arbeitgeber im Land Niedersachsen, und fir die Salzgitter AG eben-
falls deutlich verbessern. Gleichzeitig wirde damit der Verkehrswert der Weddeler Schleife
weiter gesteigert.

Vor diesem Hintergrund fordert die Stadt Braunschweig dezidiert, fir den Hafenhinterland-
verkehr eine weitere Alternative in die Untersuchungen einzubeziehen und landesplanerisch
zu sichern. Diese Alternative kann zumindest teilweise in dem Korridor gefiihrt werden, in
dem auch der Elbe-Seiten-Kanal und die Trasse fiir die A 39 verlaufen, und auch die Nut-
zung vorhandener Schienenstrecken beinhalten. Sollte dieser Forderung abermals nicht ent-
sprochen werden, bitten wir um eine nachvollziehbare Darlegung der Griinde.

Zu Abschnitt 4.2.1 ,,Erneuerbare Energieerzeugung*

Die landesplanerischen Regelungen fir den Ausbau der Erneuerbaren Energien sind im Hin-
blick auf das Erreichen der Klimaschutzziele positiv zu sehen, berlihren die Belange von
Freiraum, Natur und Landschaft jedoch zum Teil auch kritisch.

Die Definition und Neuaufnahme von Mengenzielen nicht nur fur die Windenergie, sondern
mit der Uberarbeitung auch fiir die Solarenergie sowie die angestrebte Aufteilung der zu er-
reichenden Gesamtleistung auf bereits versiegelte bzw. Gebaudeflachen einerseits und Frei-
flachen andererseits wird unterstitzt. In dem Zusammenhang wird begruft, dass vorrangig
versiegelte und bebaute Flachen fir die Erzeugung von Solarstrom genutzt werden sollen.
Um die Vorteile und Zusatzfunktionen multifunktionaler Larmschutzwande, wie die solare
Stromerzeugung, die Speicherung des regenerativ erzeugten Stroms und die Luftreinigung,
effektiv nutzen zu kénnen, sollte das Land Niedersachsen darauf hinwirken, dass das Fern-
stralRenbundesamt als neue Aufsichtsbehdérde bundesweit schnellstmdglich Optionen eroff-
net, um Larmschutzwande z.B. an Bundesfernstrallen mit Photovoltaikanlagen versehen zu
kénnen.

Aus Sicht der Stadt Braunschweig ist es sachgerecht bzw. nitzlich, dass Vorbehaltsgebiete

fur die Landwirtschaft bei der Frage einer Nutzung fur Freiflachenphotovoltaikanlagen durch

die Anpassung des ersten Entwurfes nun als Grundsatz der Raumordnung der Abwagung
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zuganglich sind und ebenfalls eine Inanspruchnahme durch Anlagen der Agrar-Photovoltaik
unter bestimmten Bedingungen zulassen. Die Einfuhrung regionaler Energiekonzepte, die
zur besseren Vereinbarkeit von Standortentscheidungen fir raumbedeutsame Photovoltaik-
anlagen mit den landwirtschaftlichen sowie stadt- und landschaftsplanerischen Belangen auf
Ebene der Regionalplanung erarbeitet und in die Regionalen Raumordnungsprogramme auf-
genommen werden sollen, wird vor dem Hintergrund als sinnvoll und hilfreich eingeschéatzt.

Waldflachen haben eine besondere klimapolitische Bedeutung, so dass Vorranggebiete
Wald mit der aktuellen Anderung Einzug in das LROP gefunden haben (siehe auch die An-
merkungen zum Abschnitt 3.2.1). Erganzend zu den Ausflihrungen der vorliegenden Stel-
lungnahme im Abschnitt 3.2.1, in denen bereits kritisch die Herausnahme von Ausschlussge-
bieten fir die Windenergienutzung im Wald und anderen Schutzgebieten angemerkt wurde,
wird angeregt, zumindest dem Satz 9 unter Ziffer 02 auf Ebene des LROP ein starkeres Ge-
wicht zu verleihen und dabei auch die vielfaltige Erholungsfunktion vieler Waldgebiete, die
Beeintrachtigung bzw. Gefahren von Windenergieanlagen fur die Erholungsnutzung und
viele Arten der Fauna sowie die Wirkungen auf bislang intakte bzw. harmonische Land-
schaftsbilder ausreichend zu berticksichtigen. Fehlende Vorgaben und Einschrankungen auf
Landesebene fur wertvolle Waldflachen mit besonderem Schutzstatus bzw. besonderen
Waldfunktionen verlagern die (Abwagungs-) Entscheidung zur planerischen Sicherung raum-
bedeutsamer Gebiete fiir die Nutzung der Erneuerbaren Energien allein auf die regionale
Ebene, so dass dort mehr als nur eine konkretisierende Standortsteuerung fir diese Anlagen
erforderlich wird, was vielfach intensive (naturschutzrechtliche) Einzelfallprifungen und -ent-
scheidungen verlangt. Die im ersten Entwurf enthaltenen Waldflachen, die von einer Nutzung
durch raumbedeutsame Energieanlagen ausgenommen waren, sind im aktuellen Entwurf er-
satzlos gestrichen worden. Daher wird angeregt, auch auf Ebene des LROP eine Definition
von Ausschlussflachen erneut einzuflihren. Die Errichtung von Anlagen zur Erneuerbaren
Energieerzeugung sollte wegen der vielfaltigen Funktionen des Waldes zumindest in Uberla-
gerungsbereichen mit Vorranggebieten Wald, Biotopverbund und Natura 2000 ausgeschlos-
sen werden.

Zu Abschnitt 4.2.2 ,,Energieinfrastruktur

Bei den in den Ziffern 06 und 07 festgelegten Mindestabstanden zwischen Hbéchstspan-
nungsfreileitungen und Wohngebauden bzw. Wohnflachen in Héhe von 400 bzw. 200 m so-
wie vergleichbar sensiblen Nutzungen wird vorausgesetzt, dass negative Auswirkungen, die
von Hoéchstspannungsfreileitungen und Masten ausgehen kénnen, wie z.B. elektromagneti-
sche Felder, Staube, Schatten-/ Eiswurf oder Fallhéhen von Masten, bei der Bemessung ei-
nes ausreichenden Mindestabstandes Berticksichtigung gefunden haben.

Ergdnzender Hinweis zu Abschnitt 4.3 ,,Sonstige Standort- und Flachenanforderungen*

In die Schachtanlage Asse Il wurden zwischen 1967 und 1978 ca. 126.000 Fasser mit Uber-
wiegend schwach- und mittelradioaktiven Abfallen zu Forschungszwecken eingelagert.

Aufgrund der Instabilitdt des Bergwerks und des gesamten Héhenzuges Asse wurde 2013 mit
der Aufnahme des § 57b in das Atomgesetz (sog. Lex Asse) die unverzlgliche Stilllegung der
Schachtanlage inklusive der Rickholung der darin gelagerten radioaktiven Abfalle bundesge-
setzlich festgeschrieben. Das Land Niedersachsen, vertreten durch das Niedersachsische
Umweltministerium, hat den Rickholungsprozess begleitet und unterstitzt. Es handelt sich
somit um ein Projekt von nationaler Bedeutung und Tragweite.

Die landes- und bundesweite Bedeutung der Rickholung der radioaktiven Abfalle aus der
Schachtanlage Asse Il erfordert eine raumordnerische Auseinandersetzung der Landespla-
nung generell und speziell auf der Ebene des LROP mit der Thematik.
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Zu den Vorgaben fiir die Darstellungen in den Regionalen Raumordnungsprogrammen

(Planzeichen)

Einfihrung eines Planzeichens ,,Vorbehaltsgebiet Freiraumfunktionen*

Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Vorschlag aus der Stellungnahme vom
18.02.2021 ein neues Planzeichen ,Vorbehaltsgebiet Freiraumfunktionen® einzufiihren, nicht
gefolgt wurde. Die damalige Stellungnahme wird in diesem Punkt weiter aufrechterhalten:

Analog zu der Systematik vieler anderer Planzeichen, fiir die es sowohl Vorrang- als auch
Vorbehaltsgebietskategorien gibt, wird angeregt zu prifen, ob die sachgerechte Einflihrung
eines Planzeichens ,Vorbehaltsgebiet Freiraumfunktionen® ergdnzend zum ,Vorranggebiet
Freiraumfunktionen“ mdéglich ist. Das bestehende Planzeichen ,Vorranggebiet Freiraumfunk-
tionen“ bezieht sich auf die Strukturierung des Gefliges von Freiraum- und Siedlungsberei-
chen und verfolgt einen querschnittsorientierten Ansatz, der komplementar zu den Festle-
gungen zur Siedlungsentwicklung steht, da innerhalb der Vorranggebiete Freiraumfunktionen
bauliche Anlagen im Sinne einer Besiedlung nicht zulassig sind. Die Begriindung fir die
Festlegung solch eines Vorranggebietes ist somit meistens auf multifunktionale Zielsetzun-
gen, bspw. einer Gliederung von Siedlungskérpern oder der klimatisch bedingten Sicherung
von Kaltluftproduzierenden Freiflachen und wichtigen Frisch- und Kaltluftleitbahnen, zurlck-
zuftihren. Aus diesem Grund fallt die Dimensionierung der einzelnen Vorranggebietsflachen
dieser Gebietskategorie vielfach grof3 aus und grenzt in der praktischen Anwendung zudem
direkt an die Siedlungsrander bestehender Siedlungsbereiche. Da es sich um Zielfestlegun-
gen handelt, die endabgewogen sind und keinerlei Siedlungsentwicklung innerhalb der Ab-
grenzungen zulassen, werden in diesen Gebieten jegliche Méglichkeiten auch einer malivol-
len Siedlungserweiterung direkt ausgeschlossen.

Die Stadt Braunschweig empfindet eine solch grol3flachige und kategorische Beschneidung
jeglicher Entwicklungsspielraume am direkten Siedlungsrand als Eingriff in die grundgesetz-
lich verankerte, kommunale Planungshoheit und erbittet sich in diesem Zusammenhang
mehr eigene Entscheidungsspielraume.

Fir eine bessere Lésung dieser Problematik an den bestehenden Siedlungsrandern schlagt
die Stadt Braunschweig deshalb die zusatzliche Aufnahme eines abgestuften Planzeichens
»Vorbehaltsgebiet Freiraumfunktionen® als Grundsatz der Raumordnung vor. Mit einer sol-
chen Differenzierungsmdglichkeit konnte flir diese freiraumbezogene Festlegung insgesamt
die Akzeptanz gestarkt und ein verbesserter planerischer Umgang erreicht werden. Mit einer
abgestuften Festlegung als Vorbehaltsgebiet im unmittelbaren Siedlungsnahbereich ver-
bliebe auf kommunaler Ebene im Einzelfall ein Abwagungsspielraum fiir eine moderate Sied-
lungsentwicklung unter besonderer Berlicksichtigung der Freiraumfunktionen. Die fir die
Freiraumfunktionen relevante Flachenkulisse wirde gleichwonhl in ihrer gesamten flachenhaf-
ten Ausdehnung sichtbar und raumordnerisch festgelegt werden.

Anlagen zur Stellungnahme:

e Stadtkarte mit Kennzeichnung der von der Stadt Braunschweig vorgeschlagenen His-
torischen Kulturlandschaften HK fur das LROP im Maf3stab 1:25.000

e Vorschlag zur Ubertragung der Historischen Kulturlandschaften HK in der Stadt
Braunschweig in die Kartierung des LROP (M 1:500.000)
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Stadt Braunschweig 17.01.2022

Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Anlage 2

Ubersicht iiber die wesentlichen Anderungsbereiche des LROP-Entwurfes

Die Anderungen betreffen vorrangig die Abschnitte 3 und 4 und umfassen neben redaktionel-
len Uberarbeitungen und Klarstellungen zur Regelungsabsicht grob zusammengefasst die
folgenden Themenbereiche:

e Abschnitt 3.1.2 ,Natur und Landschaft* (weitere Aktualisierung der Gebietskulisse der
Vorranggebiete Biotopverbund sowie textliche Erganzung zum landesweiten Bio-
topverbundkonzept im Niedersachsischen Landschaftsprogramm),

e Abschnitt 3.1.4 ,Entwicklung der Grof3schutzgebiete (Anpassung der zeichnerischen
Darstellung, um die Erweiterung der Entwicklungszone des geplanten UNESCO-Bio-
sphéarenreservats Dromling nachzuvollziehen),

e Abschnitt 3.1.5 ,Kulturelles Sachgut, Kulturlandschaften" (u. a. Ergédnzung des Alten
Landes als Vorranggebiet kulturelles Sachgut),

o Abschnitt 3.2.1 ,Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei“ (u. a. Zielfestlegungen zu
besonderen Waldstandorten und Einflihrung von Vorranggebieten Wald),

e Abschnitt 3.2.2 ,Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung“ (Uberarbeitung der An-
derungen der Festlegungen zu Vorranggebieten Rohstoffgewinnung der Rohstoffart
Gips im Landkreis Géttingen, Erganzung der Festlegungen zum Thema Olschiefer),

o Abschnitt 3.2.4 ,Wassermanagement, Wasserversorgung, Kisten- und Hochwasser-
schutz” (weitere Anpassung der Vorranggebiete, z. B. Herausnahme von Flachen, die
von einem Wasserschutzgebiet Uberlagert werden),

o Abschnitt 4.1.1 ,Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik (Festlegung des
Standortes Uelzen als Vorranggebiet Giterverkehrszentrum),

e Abschnitt 4.1.2 ,Schienenverkehr, offentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr
(Anpassung der Bezeichnung einzelner Schienenstrecken in den Festlegungen und
Festlegung des Planungsauftrages zur bedarfsgerechten Sicherung stillgelegter Stre-
cken als Grundsatz der Raumordnung),

e Abschnitt 4.1.4 ,Schifffahrt, Hafen“ (Einfligen eines Planungsauftrags fir die Regio-
nalplanung),

e Abschnitt 4.2.1 ,Erneuerbare Energieerzeugung® (v. a. Uberarbeitung zu den Festle-
gungen zur Windenergie an Land und im Kustenmeer sowie zu anderen erneuerba-
ren Energien, insbesondere der Photovoltaik),

o Abschnitt 4.2.2 ,Energieinfrastruktur (Anpassungen zu den Festlegungen zu Ener-
gieclustern, grof3technischen Energieanlagen zur Energieerzeugung, -umwandlung
und -speicherung, zu Gas-, Hoch- und Héchstspannungsleitungen und zum Netzaus-
bau sowie zu Offshore-Netzanbindungen).

¢ Anpassung und Erganzung der Vorgaben fir Darstellungen in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen (Planzeichen)

Seite 1 von 1



	Vorlage
	Anlage  1 Anlage_1_Aktualisierte_Stellungnahme_LROP-Entwurf_2022_Stadt_BS_mit_Anhängen
	Anlage  2 Anlage 2 Übersicht zu wesentlichen Änderungsbereichen

